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Tägliche Krilagr zur Dirzrru«d Cm fee Zeitung.
Preis « der Anzeigen:

Die einspaltige Zei e oder deren Raum 30 Big . ,
inezeile SO Pfg.

Ansgabrstellen:
In Diez: Rosenstraße 36.

In Bad Em»? Römerstrcße Sb.
Druck und Verlag vonH. Ehr. Sommer«

Diez und Bad Ems.
veranlws. d. Schriftl. Mchard Hei«.

Nr . 2 >5 Diez SamStnq de« 18 Oktober ü» Mtzrqang

schäften für den gesamten besetzten Teil des Reg.-Bez. Wies¬
baden auf 22 Uhr festgesetzt.

Diese Maßnahme tritt am 15. Oktober in Kraft.
Der Ovetttdinin ii « >or oes Reg -vez Wiesv «ben

P ine au, Oberstleutnant.

NmMchM UZm

Hepuhlique Franyaise.
Administration des TerrKoires

Allemands Occupes.
Cercle d’Unterlahn
(Hesse-Nassau ).

Bekanntmachung.
An die Herren Kaufleute und Industriell ?«
Die Herren Großkaufleute und Industriellen können im

Jnformationssaal
der Kreismilitärverwaltunz zu Diez, Bahnhosstraße7, Liste der
Erzeugnisse rheinischer Herkunft einsehen, die in Frankreich ein¬
geführt werden können, ohne daß eine Einfuhrgenehmigung
nötig ist. Auch werden dort dienliche Auskünfte erteilt, um die
Einfuhrgenehmigung für Erzeugnisse zu erlangen, die nickt
aus dieser Ltstemchen.

D i ez, den 14. Oktober 1319.
Der Chef der Militärverwaltung de» Unterlah ẑkriqes.

Chatras,  Major.

Kepublique Fran $aise
Administration des Territoires

Allemands Oocupes
Cercle d’Unterlahn

(Hesse-Nassau ).
Nr. 2655.

Kekanntmachung
Einfuhr, Vertrieb und Verkauf der Augsburger Zeitung

und des Fränkischen Kurier sind vom 11. bis 20. Oktober
einschl. untersagt.

Diez,  den 16. Oktober 1919. >
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

Chachras.  Major.

Nr. 4658/2. Den 11. Oktober 1919.
H kanntmachuug

Um in Beleuchtung und Heizung größere Ersparnis zu
erzielen, und auf Ersuchen verschiedener Landräte hin wird
die Polizeistunde für Cafes, Restaurants und Schankwirt-

Bekonntmachnng.
Nachdem das Hessische Landesernährungsamt die für das

j besetzte Hessische Gebiet festgesetzten Höchstpreise für Obst
wieder aufgehoben hat. weroen hiermit die durch meine Be-i kanntmachnngen vom 27. August und 18. Septemberd. I ».
festgesetzten Obsthöchs.p.e.se mit Wirkung vom 1. Oktobern
d. Js . ab sämtlich wieder aufgehoben.

Wiesbaden,  den 30. September 1919.
Der Rcgicrungs -Präfidcnt.

Vrrorv „ung.
Auf Grund der Verordnung über die Kartofrelversor-

gung vom 18. 7. 1918— ReichsgesetzblattSeite 738— der
Verordnung des Reichsernährungsministers vom 4. 9. 1918
und der Bestimmungen der ReichskartoffelsteUe vom 4.
September 1919 wird in Ergänzung der Verordnung des
Kreisausschusses vom 22. September 1919 — Kreksblatl
202 — für den Unterlahnkreis folgendes bestimmt:

* l-
Die im Unterlahnkreis gewachsenen Kartoffeln werden

hiermit zu Gunsten des Kreises beschlagnahmt.
\ > 2.

Das Verbrennen von Kartoffeln in den Branntwein-
’ brennereien sowie das Verfüttern von Kartoffeln ist der»
* boten. Nur diejenigen Kartoffeln dürfen verfüttert werden,

die die Mindestgröße von 2.72 Ztm. nicht erreichen und die
iür den menschlichen Ce mß unbrauchbar sind.

s 3.

Der Verkauf und die Ablieferung von Kartoffeln ist mit
Wirkung vom 22. Oktober 1919 ab verboten.

Die Erzeuger von Kirtoffeln sind verpflichtet, diejenigen
Kartoffelmengen, die sie zur Ernährung ihrer Famillenan-
gchörigen (5 Zentner pro Kops) und die sie zur Aussaat
für das kommende Jahr (10 Zentner Pro Morgen) zurürkbe-
balten dürfen, auszusondera. Die übrigen Kartoffeln sind
für die Ablieferung bereit zu stellen. Die Feststellung der
ablieferbaren Kartoffelmengen hat durch die Wirffchastsaus-
schüssc am 22. Oktober stattzusinden. Bis zum 25. d. Mts.
haben die Gemeinden dem Kreioausschußan'uzeigen, welche
Kai toffelmengen in de.i (Gemeinden noch überschüssig sind.



Heber die Abgabe der überschüssigen Kartoffeln t»rrd der
Kreisausschuß Verfügung treffen.

s
Wer den vorstehenden Anordnungen nicht nachkommr,

oder wer denselben zuwiderhandelt , wird , soweit nicht eine
Bestrafung nach 8 18 Nr . 2 der Verordnung über die Krr-
tofselbersorgung eintritt , mit Geldstrafe bis 150 Mark oder
mit Hakt bestraft.

3 6.
Diese Verordnung tritt mit ihrer Beröfst -ntlrchung rm

Amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 16. Oktober 1919.

Der Kreisausschntz des Nuterlahukreisro.
» » •

Z .-Nr . II . 9880 . Diez,  den 16 Oktober 1919.
Die vorstehende Anordnung ist notwendrg geworden , weil

es bei der diesjährigen geringen Kartoffelernte , dem
Schleichhandel und der Zurückhaltung durch dre Landnurre,
den Beznasberechtigten nicht möglich gewesen ist . ihren Kar-
toifelbedarf selbst einzudecken. Die Ablieierimg der zu¬
ständigen Kartoffelmengen an die bezugsberechtmtc Bcvolke-
r " na ist aber mit Rücksicht ans die vorgeschrittene v-ahres-
-reit unaufschiebbar . Nachdem der Preis für die Karrvftet
entlegen der Höchstpreissestsetzung der Provinzialtartofickl-
stelle auf 9 Mark zuzüglich der Ansuhrgebühr erhöht worden
ist, ein Preis , den die landwirtschaftliche Jnteressen -Organr-
sat '.on ausdrücklich für ausreichend bezeichnet aat man von
den Landwirten erwartet werden , daß sie zur sicher,telcung
der Volksernährung und im Interesse der Rahe und Ord¬
nung den Lieferungsansprüchen der Bevölkerung mit» der
Städte unweigerlich Nachkommen .'

Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden haben
nunmehr zunächst dafür zu sorgen , daß alle Familien ihrer
Gemeinden mit den zuständigen Kartoffelmengen ver,orgi
werden Nüchstdem sind die Feststellungen , wie sre rn § 8
der vorstehenden Verordnung vorgeschrieben sind , vorzuneh-
men . _ „ „ . , _ „

Bestimmt bis zum 25 . d. Mts . ersuche ich dre Herren
Bürgermeister der Landgemeinden hierher mitzuteilen , welche
Kartoffelmengen in der Gemeinde

a) überschüssig sind und abgegeben werden können,
b) welche Kartoffelmengen die Gemeinde noch bedarf.

Die Angabe zu b) ersuche ich auch die Magistrate der
Städte zum gleichen Termin hierher zu machen.

Nach Eingang der Berichte wird über die Lieferung der
Kartoffeln an die einzelnen Gemeinden von hier ans Ber-
füaunq ergehen . ^ '

Die von den Versorgungsberechtigten bereits eingemger-
ten Bestände werden demnächst , da in vielen Fällen eure
Uebereindeckung stattgeft -nden hat , durch eine besondere Aus¬
nahme festgestellt . Nur die großen Schwiengkecken in der
Kartoffelversorgung , die zu einer ernsten Notlage der Be¬
völkerung besonders in den Städten geführt haben , machen
Vorstehende Anordnungen notwendig , deren Durchführung
der Kreisausschuß mit allen gesetzlichen Mitteln erzwingen
wird.

9 *rm «*toe de» Lvei»ar»»sch«YeS
r

Öfteren ttttfe ge« eh» Wi
X*c BÄef der M1titSr»er»altung M Wm-ÄätzsdiMs.-

J .-Nr . 9582 II . Diez,  den 15. Oktober 1919.
An die Herren Sämlvsrftkher

Betrifft : Gemein oewahlen.
Für die Gemeindeversammlungen und Gememdewahren

find laut Anweisung des Herrn Kultusministers auch die
Schulräume erforderlichenfalls zur Berfügnng zu stellen.

Der Landral
A

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
Chatras.  Major.

Gemkinöktstäiidliche Bclehruna über die Rudr.
Die Ruhr beginnt mit heftigen Leibschmerzeir und Durch¬

fällen , die bald ein schleimiges Aussehen annehmen . Meist
ist dem Schleim auch Mut beigemengt . Bisweilen beginnt
die Krankheit mit Erbrechen und Uebelkeit . Fieber ist oft
vorhanden , kann aber auch vollständig fehlen . Es empfiehlt
sich, beim Anstreten verdächtiger Krankheitserscheinungen
sofort einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Die Ruhr ist eine ausgesprochene Schmutzkrankheit . Ihre
Uebertragung kommt ausschließlich dadurch zustande , daß
Teile vom Stuhlgang eines Ruhrkranke n in deu"Mund eines
Gesunden gelangen . Der Erreger der Ruhr , ein Bazillus,
wird nämlich von den Kranken lediglich mit dem Stuhlgang
ausaeschieden . Die dünnflüssigen Tarmentleerungen be¬
schmutzen auch bei an sich sauberen Menschen sehr leicht die
Hände . zumal Papier häufig für Flüssigkeiten und Bakterien
durchlässig ist . Durch unsaubere Hände werden dann dre
Rnhrkeime (Griff am Wasserzug des Klosetts . Türklinken,
Treppengeländer und Gebrauchsgegenstände ), ferner aus Nah¬
rungsmittel oder unmittelbar auf Gesunde übertragen.

Der wirksamste Schutz gegen die Ruhr ist daher Sauber¬
keit der Hände . Dringend zu empfehlen ist deshalo der
Gebrauch von gutem Klosettpapier . Außerdem aber be¬
herzige jeder:

. .Nach der Notdurft , vor dem Essen
Händewaschen nicht vergessen !"-

Besonders muß auch berm Herrichten von Speisen (An¬
richten ungekocht zu gcmeßender Gerichte , Streichen des
Butterbrots !) auf Sauberkeit der Hände geachtet werden:

„Willst andere du mit Speise laben,
So mußt du säubere Hände haben !"

sollte sich jede Hausfrau , jede Köchin zum Wahlsprnch
wäblen . . .

Auch können Fliegen die Ruhr verbreiten wenn ,te Ge¬
legenheit haben , sich auf Entleerungen von Ruhrkranken « tu
danach auf Nahrungsmittel zu setzen. Daher sind zur Ver¬
richtung der Notdurft 'gut gebaute Aborte zu benutzen : rm
Freien entleerter Stuhlgang ist sorgfältig mrt Erde zu be¬
decken. Anderseits sind Nahrungsmittel und noch zum Ge¬
nuß bestimmte Speisereste sorgfältig vor Fliegen zu schützen.
Ueberharrpt ist der Fliegenplagc nach Möglrchkert Erirgalr

^Unreifes Obst und verdorbene Nahrungsmittel verur¬
sachen an sich kein ? Ruhr . Sie können jedoch durch Erzeu¬
gung von Magen -Darmkatarrhen das Haften etwa rn den
Darmkana ! hineingelangter Ruhrbazillen und damit das
Entstehen der Ruhr begünstigen . Deshalb vermeid -- man
beides , wenn Ruhr herrscht , ganz besonders . ,

Die beste Pslege findet ein Ruhrkranker rn eineur Kran¬
kenhaus . Durch schleun '.ge Absonderung der Kranken und
Infizierten im Krankenhaus werden auch ihre Familrenange-
hörioen und Arbeitsgenossen in wirksamster Weise gegen dre
Uebertragung der Ruhr geschützt. Werden , die gestbrldertm
Vorsichtsmaßregeln beobachtet , so erlischt eine Ruhreprdemre

Jagd-Verpachtung.
Samstag , den 15 . Nov . 1919,
nackmitrags 2 Uhr wird die Ge-
weindejagd der Gemeinde Geilnau im
Rathaus öff ntlich meistbietend ver¬
pachtet . Bedingungen können beim

Bürgerm . ister j-dmzeit eingesessen werden.
Hzi nau , dm 10. Oktober 19 9.

Jsselbächer , Bürgermeister.
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Slilnmzcltel — Umschläge

usw. liefert schn llstens
Druckerei H. Ehr . Sommer , Bad Ems « . Diez.
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